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Vorwort

Zum Prüfungsstoff der notariellen Fachprüfung zählt nach § 5 Abs. 1 Ziff. 1 der No-
tarfachprüfungsverordnung (NotFV) neben dem bürgerlichen Recht mit Neben-
gesetzen insbesondere das Wohnungseigentumsgesetz und das Erbbaurechtsgesetz.
Die Beherrschung dieser Rechtsgebiete ist deshalb für diejenigen, die die notarielle
Fachprüfung anstreben, durchaus von Bedeutung. Zwar stehen diese beiden Rechts-
gebiete etwas im Schatten des in der notariellen Praxis dominanten Immobilien-
rechts, aber gerade der Kauf von Wohnungs- und Teileigentum und die Teilung in
Wohnungseigentum sind aus der Praxis des Notariats nicht wegzudenken und gehö-
ren geradezu zum Handwerkzeug des gestaltenden Notars. Das WEG hat durch das
WEMoG einen geradezu epochalen Umbruch erfahren und ist durch die damit ver-
bundene Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer Teil des Verbandsrechts geworden. Damit gehen wichtige Änderungen, aber
auch neue Gestaltungsoptionen einher, die für die notarielle Praxis von großer Be-
deutung sind. Das Erbbaurecht gehört dagegen nicht zum täglichen Brot des Notars
und taucht je nach Region recht häufig (man denke nur an die Klosterkammern in
Niedersachsen oder Thüringen) oder eher selten auf. Gleichwohl gehören fundierte
Kenntnisse und Fertigkeiten auf diesem Rechtsgebiet ebenfalls zum notwendigen
Rüstzeug eines jeden Notars.

Dieses Skript befasst sich mit den wichtigsten Problemen aus beiden Rechtsgebie-
ten, wobei der Verfasser dem Wohnungseigentumsrecht etwas mehr Raum gewid-
met hat, was der Tatsache geschuldet ist, dass die Judikatur hier deutlich produkti-
ver ist. Ferner wird auch das selten gewordene Dauerwohnrecht behandelt, das
trotz seiner Rarität in der Praxis bereits Gegenstand einer Klausur in einem Prü-
fungstermin der notariellen Fachprüfung gewesen ist. Der Teil zum Erbbaurecht be-
handelt sowohl das Erbbaurecht an sich als auch den Erbbaurechtskauf. Sowohl
zum Wohnungseigentum als auch zum Erbbaurecht enthält das Skript Übungsfälle
mit Lösungen zu ausgewählten besonderen Fragestellungen.

Ich habe versucht, die jeweilige Auswahl auch stets aus der Sicht eines Prüfers und
mit einem Blick auf haftungsrelevante Fragen zu treffen. Sollte dies an der einen
oder anderen Stelle nicht immer gelungen sein, bin ich für Anregungen und Kritik
äußerst dankbar.

Allen geneigten Lesern wünsche ich viel Freude beim Durcharbeiten und allen No-
taranwärtern viel Erfolg und natürlich auch das notwendige Quäntchen Glück für
eine erfolgreiche notarielle Fachprüfung!

Ahrensburg, im April 2022 Thomas Tegen
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§ 1 Wohnungseigentum

A. Wohnungs- und Teileigentum

I. Grundsätzliches und Motive

Wohnungseigentum entstand aus einem gesteigerten Bedarf nach Wohnraum un-
mittelbar nach dem zweiten Weltkrieg. Die Idee des Wohnungseigentums sollte
breiten Bevölkerungsschichten Wohneigentum in der Etage ermöglichen und hat
sich mit heute ca. 9 Mio. Eigentumswohnungen in Deutschland fest etabliert. Die
erste grundlegende Reform des WEG erfolgte 2007. Kurz darauf entdeckte der
BGH die Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die in
dem Reformgesetz von 2007 noch nicht vorgesehen war. Trotz dieser Reform blie-
ben die verschiedenen Verhältnisse (Eigentümer untereinander, Eigentümer und
Verwalter, Eigentümer und Gemeinschaft, Gemeinschaft und Verwalter) komplex
und viele Fragen offen, sodass eine grundlegende Reform im Grunde überfällig
war.

Mit dem Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz hat das WEG kurz vor seinem
70. Geburtstag (20.3.2021) einen grundlegenden Paradigmenwechsel erfahren, der
– dies wird zu zeigen sein – in vielen Teilen für die Praxis klarere und verlässlichere
Grundlagen schafft.

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) enthält im Grunde eine Durchbrechung des
in §§ 93, 94 BGB normierten Grundsatzes der Einheit von Eigentum und Gebäude
an einem Grundstück1 und lässt Begründung von Sondereigentum an Wohnraum
zu, soweit es mit einem Miteigentumsanteil am Grundstück verbunden ist.

Für die Bildung von Wohnungs- und Teileigentum gibt es unterschiedliche Motive.
Beispielhaft seien genannt:
■■ Teilung, weil Realteilung nicht möglich ist.
■■ Teilung durch den Bauträger, zwecks späteren Weiterverkaufs.
■■ Teilung durch Eltern zur Zuwendung an eines der Kinder.
■■ Neugestaltung eines Hauses durch Anbau.
■■ Steuerliche Gründe (privater und gewerblicher Teil) zwecks Schuldzinsen-

abzug.
■■ Teilungsanordnung für die Erben im Testament.
■■ Umgehung von gemeindlichen Vorkaufsrechten, da selbst bei Verkauf aller Son-

dereigentumseinheiten an nur einen Käufer das gemeindliche Vorkaufsrecht
ausgeschlossen wird.2
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1 Würzburger Notarhandbuch/Hügel, Teil 2 Kap. 4 Rn. 1.
2 OLG Hamm DNotZ 2012, 376.
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II. Alternativen

Soweit eine Aufteilung in Wohnungs- oder Teileigentum nicht möglich ist, bietet
sich als Alternative eine Nutzungsvereinbarung nach § 1010 BGB an.

In der Praxis erweist sich eine Nutzungsvereinbarung nach § 1010 BGB insofern
als problematisch, als finanzierende Banken sie in der Regel nicht akzeptieren. Die
dadurch entstehende Bruchteilsgemeinschaft hat nämlich den entscheidenden
Nachteil, dass der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft (§ 749 BGB), trotz
einer Ausschlussvereinbarung, pfändbar ist und die Ausschlussvereinbarung in der
Insolvenz keine Wirkung hat. Dagegen ist nach § 11 Abs. 2 WEG das Recht eines
Pfändungsgläubigers oder Insolvenzverwalters, die Aufhebung der Gemeinschaft
zu verlangen, ausgeschlossen.

III. Grundbegriffe

Wohnungs- und Teileigentum schaffen eine unauflösliche Verbindung zwischen
Bruchteilseigentum am Gemeinschaftseigentum mit dem Sondereigentum an Räu-
men.3 Nach § 1 Abs. 2 WEG ist Wohnungseigentum das Sondereigentum an einer
Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen
Eigentum, zu dem es gehört.

Dabei ist „Wohnung“ die Summe aller Räume, die die Führung eines Haushaltes
ermöglichen; dazu gehören stets eine Küche oder ein Raum mit Kochgelegenheit
sowie Wasserversorgung, Ausguss und WC; Nebenräume, wie Keller, Boden oder
Garage können dazugehören.4

Teileigentum ist nach § 1 Abs. 3 WEG dagegen das Sondereigentum an nicht zu
Wohnzwecken bestimmten Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem dazu-
gehörigen Miteigentumsanteil. Zur Abgrenzung kommt es nicht auf die tatsäch-
liche Nutzung, sondern auf die bauliche Ausgestaltung und die daraus resultierende
Zweckbestimmung an.5

Bei der Gestaltung einer Teilungserklärung sind die zuvor geschilderten Motive zu
beachten und es ist die spätere Verwendung des Objektes mit in die Gestaltungs-
überlegungen einzubeziehen.

Wohnungseigentum
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3 Würzburger Notarhandbuch/Weber, Teil 2, Kap. 4, Rn 6.
4 Würzburger Notarhandbuch/Weber, Teil 2, Kap. 4, Rn 6.
5 BayObLG WuM 1994, 222; Würzburger Notarhandbuch/Weber, Teil 2, Kap. 4, Rn 6; Palandt/Wicke,

BGB, § 1 WEG Rn 3; Wenzel, ZWE 2006, 62; Ott, ZflR 2005, 130.
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B. Begründung von Wohnungs- und Teileigentum

I. Gesetzliche Alternativen

Wohnungseigentum kann wegen des bestehenden Typenzwangs im Sachenrecht
nur nach Maßgabe des WEG begründet werden. Es stehen zwei Möglichkeiten zur
Verfügung:
■■ Wohnungs- und Teileigentum kann einseitig nach § 8 WEG oder
■■ vertraglich nach § 3 WEG

begründet werden.

Die Teilung nach § 8 WEG hat sich in Praxis als die mit Abstand häufigste Variante
der Begründung von Wohnungs- und Teileigentum durchgesetzt.

Formbedürftig ist dabei nur der Aufteilungsakt als solcher. Deshalb empfiehlt sich
die folgende Gliederung einer Teilungserklärung:6

■■ Sachverhalt und Grundbuchstand;
■■ Teilung nach § 3 oder § 8 WEG;
■■ Gegenstand des Wohnungseigentums (§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 WEG);
■■ Gemeinschaftsordnung;
■■ Verwalterbestellung (soweit zulässig);
■■ Grundbuchanträge.

Gerade bei einer späteren Änderung der Teilungserklärung zahlt sich eine solche
Gliederung aus.

II. Begründung durch Vertrag nach § 3 WEG

Die vertragliche Begründung von Wohnungs- und Teileigentum setzt Bruchteils-
eigentum zwingend voraus. Gesamthandseigentum kann nicht nach § 3 WEG in
Wohnungseigentum aufgeteilt werden.7 Der dingliche Vertrag über die Einräumung
von Sondereigentum ist nach § 4 WEG beurkundungspflichtig. § 4 Abs. 2 WEG
lehnt sich an die Auflassung an, weshalb die dingliche Einigung über die Einräu-
mung von Sondereigentum bedingungsfeindlich ist. Dagegen sind Vertretung und
Nachgenehmigung möglich. Das Wohnungseigentum entsteht, wenn sämtliche ge-
bildeten Wohnungseinheiten im Grundbuch eingetragen sind.8

Hinsichtlich der Kosten gilt nach § 42 Abs. 1 GNotKG der Wert des bebauten
Grundstücks und eine doppelte Gebühr (Nr. 21100 KV), wogegen bei der Teilung
nach § 8 WEG (Nr. 22100 KV) nur eine einfache Gebühr anfällt.

B. Begründung von Wohnungs- und Teileigentum § 1
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III. Einseitige Begründung nach § 8 WEG

Die einseitige Begründung von Wohnungseigentum nach § 8 WEG setzt Allein-
eigentum voraus. Aber auch Miteigentum ist möglich.9 Im Unterschied zu einer
Teilung nach § 3 WEG wird bei einer Teilung nach § 8 WEG der aufteilende Eigen-
tümer des Grundstücks Eigentümer aller Wohnungseigentumsrechte. Bei Gesamt-
handseigentum (praktisch bedeutsam im Grunde nur noch für die Erbengemein-
schaft) erfolgt die Begründung von Wohnungseigentum ebenfalls nach § 8 WEG.
Gleiches gilt für die GbR als Eigentümerin eines Grundstücks.

Die Formvorschrift des § 4 WEG findet für die Teilung nach § 8 WEG keine An-
wendung, weshalb die Erklärung grundsätzlich formfrei möglich ist.10 Sie bedarf
jedoch wegen § 29 GBO der öffentlichen Beglaubigung. Die Beurkundung ist in
der Praxis dagegen üblich, da sie nach § 13a BeurkG bei den späteren Abverkäufen
die Möglichkeit der Bezugnahme eröffnet.

Die Teilung wird erst mit dem Anlegen der Wohnungsgrundbücher wirksam. Die
Eigentumsverhältnisse am Grundstück setzen sich dann an jedem einzelnen Woh-
nungseigentum fort, so dass bei Miteigentum am Grundstück nun auch Miteigen-
tum an jedem einzelnen Wohnungseigentum entsteht.11

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer entsteht auch bei einer einseitigen Tei-
lung gemäß § 9a Abs. 1 S. 2 WEG bereits mit Anlegung der Wohnungsgrund-
bücher; die Vorschrift des § 9a Abs. 1 S. 2 WEG stellt ausdrücklich klar: „dies gilt
auch im Fall des § 8“.

Nach altem Recht entstand die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer bei einer
Teilung nach § 8 WEG erst mit der Veräußerung eines Wohnungs- oder Teileigen-
tums. Vorher konnte eine werdende Wohnungseigentümergemeinschaft bestehen,
wenn etwa für den ersten Erwerber eine Vormerkung eingetragen und der Besitz-
übergang erfolgt war, wurde der Erwerber wie ein Wohnungseigentümer behandelt
und war berechtigt, an den ggf. schon stattfindenden Versammlungen der Woh-
nungseigentümer teilzunehmen.

Die Rechtsfigur der werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft wird nun
durch § 9a Abs. 1 S. 2 WEG obsolet. Dagegen ist der werdende Wohnungseigen-
tümer nunmehr in § 8 Abs. 3 WEG kodifiziert.

Da die Wohnungseigentümergemeinschaft bereits mit Anlegung der Wohnungs-
grundbücher entsteht, ist bei einer einseitigen Teilung nun auch die Ein-Personen-
Gemeinschaft anerkannt. Teilt folglich der aufteilende Bauträger nach § 8 WEG
auf und werden die Grundbücher für die Wohnungen angelegt, entsteht eine Ein-
Personen-Gemeinschaft.
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Die Ein-Personen-Gemeinschaft endet, wenn der erste Erwerber als Wohnungs-
eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Im Innenverhältnis ist dann aber § 8
Abs. 3 WEG zu beachten, der nun den sog. werdenden Wohnungseigentümer
ausdrücklich regelt.

Die Ein-Personen-Gemeinschaft – und damit der teilende Bauträger – kann folg-
lich ab Anlegung der Wohnungsgrundbücher durch Beschluss den ersten Verwalter
bestellen.12

C. Voraussetzungen für die Begründung von Wohnungs- und
Teileigentum

I. Grundsätzliches

Die nachfolgenden Ausführungen gelten sowohl für die Bildung von Wohnungs-
eigentum nach § 3 WEG als auch nach § 8 WEG gleichermaßen.

II. Grundstück

1. Einheitliches Grundstück

Wohnungs- und Teileigentum kann nach § 1 Abs. 4 WEG nur an einem Grundstück
im Rechtssinne gebildet werden. Enthält das Grundbuch mehrere Grundstücke, so
müssen diese zunächst entweder nach § 890 Abs. 1 BGB vereinigt oder nach § 890
Abs. 2 BGB als Bestandteile zugeschrieben werden.13

2. Unbebautes Grundstück

Eine Aufteilung in Wohnungseigentum kann bereits vorgenommen werden, wenn
das Gebäude noch nicht errichtet und lediglich geplant ist. Die Aufteilung erfolgt
dann in der Weise, dass mit dem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einem
noch zu errichtenden Raum verbunden wird.14 Allerdings muss wegen des Be-
stimmtheitsgrundsatzes zumindest der Aufteilungsplan nach § 7 WEG vorhanden
sein.

3. Abschnittsweise Begründung von Wohnungseigentum

In diesen Bereich fällt auch die abschnittsweise Begründung von Wohnungseigen-
tum bei der Errichtung von Mehrhausanlagen auf einem Grundstück durch den
Bauträger als aufteilenden Eigentümer. Hier werden – abschnittsweise – mehrere
Häuser einer einzigen Wohnungseigentumsanlage stufenweise errichtet. Hier wer-
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den also nicht alle Häuser zugleich errichtet, sondern quasi sukzessive je nach Ver-
kaufsfortschritt, um so den Finanzierungsaufwand des Gesamtvorhabens zu redu-
zieren. Das Sondereigentum entsteht erst mit der späteren Errichtung der Gebäude,
da es meistens noch nicht einmal vorläufige Aufteilungspläne gibt. Die rechtliche
Gestaltung dieser Fälle ist schwierig und sollte in der Praxis – wenn irgend möglich
– eher vermieden werden.

In der Praxis behilft man sich hier mit der Bildung eines überdimensionalen Mit-
eigentumsanteils. Hierbei wird ein großer Miteigentumsanteil gebildet, der nicht –
wie sonst üblich – der Wohn- und Nutzfläche der betreffenden Sondereigentums-
einheit entspricht. Er wird in der Regel mit einem Tiefgaragenstellplatz verbunden
und verbleibt beim aufteilenden Bauträger.

Alternativ können sämtliche Miteigentumsanteile auch auf die Wohnungen des ers-
ten Gebäudes aufgeteilt und dann später verteilt werden. Bei der nachträglichen Er-
richtung weiterer Häuser kann eine Vielzahl von Problemen auftreten, von denen
hier nur die Folgenden genannt seien:

■■ Änderung der Teilungserklärung;

■■ Umwandlung von Gemeinschaftseigentum in Sondereigentum (und umgekehrt);

■■ Neubildung von Sondernutzungsrechten;

■■ Wirksamkeit der dem Bauträger erteilten Vollmacht.

Diese Gestaltungen bereiten einen hohen Regelungsbedarf und sollten, wenn mög-
lich, vermieden werden.

4. Teilfläche

Die Bildung von Wohnungs- und Teileigentum an einer Teilfläche ist ebenfalls
möglich. Dies kann bereits an einer noch nicht vermessenen Teilfläche geschehen,
also bevor die Teilfläche identifiziert und katasteramtlich fortgeschrieben ist. Aller-
dings muss auch hier zumindest der Aufteilungsplan nach § 7 WEG vorliegen.

5. Grundstück mit Hofeigenschaft

Durch die Begründung von Wohnungseigentum an einem Grundstück, für das ein
Höfevermerk eingetragen ist – mithin ein Hof im Sinne der Höfeordnung – entfällt
die Höfeeigenschaft dann, wenn der aufteilende Eigentümer wenigstens ein Son-
dereigentum auf einen Dritten überträgt. § 1 HöfO verlangt für die Hofeigenschaft
Alleineigentum einer Person und schließt damit jegliche Form von Miteigentum
aus.

Wohnungseigentum
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III. Genehmigungen

1. Familien- und Betreuungsgericht

Ist ein Minderjähriger oder ein unter Betreuung stehender Eigentümer an der Auf-
teilung beteiligt, stellt sich die Frage, ob eine Aufteilung durch den gesetzlichen
Vertreter der Genehmigung des Familien- bzw. Betreuungsgerichts bedarf, da die
Begründung von Wohnungseigentum eine Verfügung über ein Grundstück nach
den §§ 1821 Abs. 1 Nr. 1, 1643 Abs. 1 BGB darstellt.

Während eine Teilung nach § 3 WEG nach einhelliger Auffassung der Genehmi-
gung nach § 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB bedarf,15 war dies für eine Teilung nach § 8
WEG bisher umstritten.16 Höchstrichterliche Rechtsprechung hierzu hatte bisher
gefehlt. Das KG hat mit Beschl. v. 6.1.2015 – 1 W 369/14 – mit dieser Frage be-
schäftigt und entschieden, dass eine Teilung nach § 8 WEG keine gerichtliche Ge-
nehmigung nach § 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB erfordert.17 Eine Teilung nach § 8 WEG
stelle keine Verfügung über Grundbesitz dar und berühre als solche nicht das zu
schützende Grundvermögen des Betreuten.18

Bei der Übertragung von Wohnungs- und Teileigentum auf das Mündel ist nach
Ansicht des BGH grundsätzlich keine familiengerichtliche Genehmigung der Auf-
lassung erforderlich, sofern das Mündel Alleineigentum erwirbt. Anders ist die
Rechtslage zu beurteilen, wenn das Mündel nicht allein, sondern gemeinsam mit
anderen ein Wohnungs- oder Teileigentum erwirbt, mithin der Erwerb zu Bruchtei-
len erfolgt. Dann ist nach Ansicht des OLG München19 die familiengerichtliche
Genehmigungsbedürftigkeit des Rechtsgeschäfts nach § 1822 Nr. 10 BGB erforder-
lich. Dies hat nun erneut auch das OLG Köln in einem Beschl. v. 6.3.201520 bestä-
tigt, da das Mündel mit dem dinglichen Rechtserwerb in die Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer eintritt und für die Lasten und Kosten, die gemäß § 16 Abs. 2
WEG auf das Wohnungseigentum entfallen, persönlich als Gesamtschuldner mit
dem anderen Bruchteilserwerber auf den vollen Betrag haftet. Dem widerspricht
auch die Rechtsprechung des BGH nicht, da sich bei einem Erwerb von Allein-
eigentum die Frage der gesamtschuldnerischen Haftung nach § 16 Abs. 2 WEG
überhaupt nicht stelle.

Zugleich hat das OLG München in der vorgenannten Entscheidung erkannt, dass
die Bestellung eines Pflegers zur dinglichen Rechtsübertragung eines Wohnungs-
eigentums an einen Minderjährigen durch den Elternteil, der zugleich Erbe ist,
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nicht erforderlich ist, sofern die Übertragung in Erfüllung eines Vermächtnisses er-
folgt. Ein Vertretungsausschluss nach den §§ 1629, 1795, 181 BGB besteht hier
nicht, da die Übertragung ausschließlich in Erfüllung einer Verbindlichkeit be-
steht.21

2. Öffentlich-rechtliche Genehmigungen

Ein Negativattest der Baubehörde hinsichtlich eines Vorkaufsrechtes ist zur Be-
gründung von Wohnungseigentum nicht erforderlich.

In Einzelfällen kann gleichwohl eine behördliche Genehmigung erforderlich sein,
wenn sich das zu teilende Grundstück in einem Gebiet befindet, für das die Ge-
meinde eine Erhaltungssatzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB erlassen hat (Milieuschutz) und die
jeweilige Landesregierung durch Rechtsvorschrift eine Genehmigungspflicht zur
Teilung in WEG eingeführt hat.22

In diesem Zusammenhang war strittig, ob das Grundbuchamt die Eintragung einer
Aufteilung in Wohnungs- bzw. Teileigentum von der Vorlage eines Negativattests
im Hinblick auf eine etwaige Genehmigungspflicht durch die Gemeinde aufgrund
einer Erhaltungssatzung (§ 172 Abs. 1 S. 4 BauGB) abhängig machen kann und
ggf. selbst zu ermitteln hat, ob das betreffende Grundstück im Geltungsbereich ei-
ner entsprechenden Satzung belegen ist.23

Nach der Auffassung des KG kann das Grundbuchamt die Eintragung der Auftei-
lung eines Grundstücks in Wohnungs- bzw. Teileigentum zwar nicht allgemein von
der Vorlage eines Negativattests abhängig machen, auch dann nicht, wenn es keine
gesicherte Kenntnis davon hat, ob das aufzuteilende Grundstück im Bereich der Er-
haltungssatzung belegen ist.24 Da die Grundbuchämter von den Gemeinden über
die Aufstellung von Erhaltungssatzungen im Sinne von § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2
BauGB zu unterrichten sind, besteht nach Auffassung des KG kein Bedürfnis für
ein allgemeines Negativzeugnis.25 Das KG lässt erkennen, dass es – zumindest für
seinen Zuständigkeitsbereich – von einer Pflicht der Grundbuchämter, von sich aus
zu ermitteln, ob das Grundstück im Geltungsbereich einer entsprechenden Erhal-
tungssatzung belegen sei, ausgeht.26 Steht hingegen fest, dass das aufzuteilende
Grundstück im Gebiet einer Erhaltungssatzung der Gemeinde liegt und hat die Lan-
desregierung durch Rechtsverordnung von der Möglichkeit eines Genehmigungs-
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24 KG, Beschl. v. 8.12.2015 – 1 W 680/15, MittBayNot 2016, 351.
25 KG, Beschl. v. 8.12.2015 – 1 W 680/15, MittBayNot 2016, 351, 352.
26 KG, Beschl. v. 8.12.2015 – 1 W 680/15, MittBayNot 2016, 351, 352.
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vorbehaltes Gebrauch gemacht, besteht nach Ansicht des KG ein Bedürfnis für ein
Negativattest.

Nach Ansicht des KG27 ist die Begründung von Wohnungs- und Teileigentum
auch genehmigungspflichtig, wenn nach Eingang des Antrags auf Vollzug einer
Teilungserklärung, aber noch vor Anlegung der Wohnungsgrundbücher durch das
Grundbuchamt, eine Rechtsverordnung nach § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB (im konkre-
ten Fall: Umwandlungsverordnung zu einer Erhaltungssatzung) in Kraft tritt. In ei-
nem solchen Fall ist die erforderliche Genehmigung nach dem BauGB einzuholen
und nachzureichen. Das KG führt aus, dass § 878 BGB hier keine analoge Anwen-
dung findet, da eine Regelungslücke nicht bestehe. Vielmehr habe sich der Gesetz-
geber bewusst dagegen entschieden, beim Grundbuchantrag ein Vertrauen des Ei-
gentümers auf die geltende Rechtslage bezüglich eines Genehmigungsvorbehalts
nach § 172 Abs. 2 S. 4 BauGB über die in § 236 Abs. 2 BauGB aufgeführten Fälle
hinaus zu schützen.28

Dem ist der BGH nun entgegengetreten.29 Der BGH sieht in § 878 BGB eine Re-
gelungslücke, die darin bestehe, dass die Vorschrift nicht schlechthin alle Verfügun-
gen über ein Grundstück oder ein Recht an einem Grundstück erfasst, sondern nur
Verfügungen, an denen ein anderer als der Grundstückseigentümer beteiligt ist, so-
wie die Aufgabe eines Rechts an einem Grundstück.30 Nicht geregelt seien Ver-
fügungen, an denen nur der Grundstückseigentümer selbst beteiligt ist. Da zwi-
schen dem Eingang des Eintragungsantrages und dem Vollzug der Eintragung
häufig Wochen oder Monate lägen, würden nachträgliche Verfügungsbeschränkun-
gen jede Verfügung betreffen, die noch nicht eingetragen ist.31 Vor diesem Risiko
soll § 878 BGB nicht nur den Verfügungsempfänger, sondern auch den Verfügen-
den schützen.32

Deshalb ist § 878 auf die Teilungserklärung nach § 8 WEG entsprechend anwend-
bar und nach Eingang des Vollzugsantrages bei dem Grundbuchamt eingetretene
Verfügungsbeschränkungen – auch solche, die sich aufgrund einer Rechtsverord-
nung nach § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB ergeben – sind deshalb unbeachtlich.33 Dies
bringt Rechtsklarheit und ist uneingeschränkt zu begrüßen. Der Notar muss künftig
nicht auch noch prüfen, ob mögliche Verfügungsbeschränkungen nach Antragstel-
lung drohen. Tritt eine Erhaltungssatzung also erst nach der Stellung des Antrags
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31 BGH DNotZ 2017, 119, 122.
32 BGH DNotZ 2017, 119, 122.
33 BGH DNotZ 2017, 119, 122, 123.
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